
Satzung  TTC Muggensturm e.V.     ab 2023                                              

 

* Die in dieser Satzung verwendeten männlichen Personenbezeichnungen wie Mitglieder 

oder Vorsitzender usw. beziehen sich als sogenannte merkmallose Formen grundsätzlich auf 

beide Geschlechter. 

 

 

 

 

 

§ 1 Name und Sitz 

Der Verein trägt den Namen „Tischtennisclub Muggensturm e.V. Der Sitz des Vereins ist 

Muggensturm. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen. Der Gründungstag ist der 

12.06.1975. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

 

 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Tischtennissports unter Beachtung der 

kameradschaftlichen und sportlichen Fairness. Er fördert die sportliche Betätigung, 

insbesondere seiner jugendlichen Mitglieder, für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. 

 

 

 

 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
Der „TTC Muggensturm e.V.“ verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der 
Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

 

 

 

 

 



§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

(1) Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 

angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist 

die Haushaltslage des Vereins. 

(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist 

der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, 

hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatz-

anspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für 

den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 

Porto, Telefon usw. 

(7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 

seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 

Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen 

werden. 

(8) Von der Jahreshauptversammlung können per Beschluss im Rahmen der 

steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwendungsersatzes nach 

§ 670 BGB festgesetzt werden. 

(9) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der 

Jahreshauptversammlung erlassen und geändert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die seine Ziele 

unterstützt. Jugendliche benötigen die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten. 

(2) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

(3) Der Jahresbeitrag ist durch Bankeinzug oder bis zum Ende des 1. Quartals zu entrichten. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Jahresende möglich und dem Vorstand 

schriftlich anzuzeigen. Dabei ist eine Kündigungsfrist von vier Wochen einzuhalten. 

(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder 

trotz Mahnung mit dem Beitrag für 12 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den 

Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Auf Antrag des Mitglieds muss die 

nächste Jahreshauptversammlung diese Entscheidung überprüfen. Vor der Entscheidung 

muss dem Mitglied die Möglichkeit zur Anhörung gegeben werden. Über eine eventuelle 

Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitglieds entscheidet der Vorstand. 

(7) Zu Ehrenmitgliedern können durch Beschluss der Jahreshauptversammlung Personen 

ernannt werden, die sich besonders um die Ziele des Vereins verdient gemacht haben. 

 

 

 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Jahreshauptversammlung 

c) Jugendsprecher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 Der Vorstand 

Der Verein wird durch den ersten und zweiten Vorsitzenden nach außen vertreten. Jeder 

Vorsitzende ist alleine vertretungsberechtigt. 

 

(1) Der Vorstand besteht aus 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, dem Kassier, dem 

Jugendleiter und dem Schriftführer. 

 (2) Der Vorstand und weitere Amtsinhaber werden von der Jahreshauptversammlung für die 

Dauer von 2 Jahren gewählt. In geraden Jahren (2010, 2012 …) stehen dabei zur Wahl:  

Vorsitzender, Jugendleiter, Pressewart, Festausschuss, Webmaster. 

In ungeraden Jahren (2009, 2011 …) stehen zur Wahl:  

stellvertretender Vorsitzender, Schriftführer, Kassier, Kassenprüfer, Materialwart. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden 

Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.  

Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Vorstand kann für die Geschäfte der 

laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen. Dieser ist berechtigt, an den 

Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(4) Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen 

erfolgt per E-Mail unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. 

Vorstandssitzungen sind unter dem Vorsitz des ersten oder zweiten Vorstandes 

beschlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 

gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 

schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste 

Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich binnen Monatsfrist niederzulegen und von zwei 

Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 Jahreshauptversammlung 

(1) Die Jahreshauptversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Eine außerordentliche Jahreshauptversammlung ist einzuberufen, wenn es das 

Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 25% der Vereinsmitglieder 

schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Jahreshauptversammlung erfolgt im örtlichen Gemeindeanzeiger 

und schriftlich per E-Mail unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen 

bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die 

Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Postausgangs. 

Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 

Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist. 

(4) Die Jahreshauptversammlung als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan ist 

grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 

Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 

Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über 

die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie wählt die 

Vorstandsmitglieder und bestellt zwei Kassenprüfer, die weder dem Vorstand noch einem 

vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein 

dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis 

vor der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

Der Jahreshauptversammlung entscheidet z. B. auch über 

a) Gebührenbefreiungen, 

b) Aufgaben des Vereins, 

c) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

d) Ehrenmitgliedschaft, 

e) Satzungsänderungen, 

f) die Auflösung des Vereins. 

 

 (5) Jede satzungsmäßig einberufene Jahreshauptversammlung wird als beschlussfähig 

anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied 

über 18 Jahre (mit Ausnahme der beiden Jugendsprecher) hat eine Stimme.  

(6) Die Jahreshauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(7) Die in den Vorstandssitzungen und Jahreshauptversammlung gefassten Beschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Schriftführer 

zu unterzeichnen. 

 

 



§ 9 Jugendsprecher 

Zur Förderung der Selbstverantwortung kann der Verein seine jugendlichen Mitglieder unter 

18 Jahren dazu ermutigen, zwei Jugendsprecher zu benennen. Diese üben ihr Amt für ein 

Jahr aus, wobei sie mehrfach benannt werden dürfen. 

Die Jugendsprecher können an der Jahreshauptversammlung mit Sitz und Stimme 

teilnehmen und dadurch die Interessen der Jugendlichen vertreten. 

 

 

 

§ 10 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder 

erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Jahreshauptversammlung nur 

abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 

Jahreshauptversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als 

auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

 

 

§ 11 Haftpflicht  

Für die während vom Verein durchgeführter Veranstaltungen entstehenden Personen- und 

Sachschäden haftet der Verein Mitgliedern und anderen Teilnehmern nicht.  

 

 

 

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

 
(1) Der Verein „TTC Muggensturm e.V.“ kann aufgelöst werden, wenn die Mitglieder einen 
entsprechenden Beschluss fassen, wenn Zweck und Zielstellung entfallen oder wenn 
mehrheitlich von den Mitgliedern eine Fusion mit einem anderen Verein beschlossen wird. 
(2) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 4/5-Mehrheit der in der 
Jahreshauptversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Jahreshauptversammlung gefasst werden. 
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an Tischtennis Baden - Württemberg e.V. (TTBW), der es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützliche Zwecke zu verwenden hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



§13 Datenschutzverordnung 

(1) Es gilt die am 9. Juli 2018 beschlossene Datenschutzverordnung (siehe Anhang zu 

diesem Paragraphen). 

 

 

 

Anhang zu §13 

Datenschutzordnung TTC Muggensturm 1975 e.V. 

 

Präambel  

 

Der TTC Muggensturm 1975 e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert 

personenbezogene Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des 

Sportbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-

Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu 

vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des 

Vereins zu gewährleisten, gibt sich der Verein die nachfolgende Datenschutzordnung.  

 

 

§ 1 Allgemeines  

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern am Sport- und Kursbetrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl 

automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in 

Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im 

Internet veröffentlicht und an Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt. In all diesen Fällen 

ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und diese 

Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die personenbezogene Daten 

verarbeiten, zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder  

1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Für jede 

Kategorie von betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ein 

Einzelblatt angelegt.  

2. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die 

folgenden Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, 

Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Vereinsbeitritts, Abteilungs- und 

ggf. Mannschaftszugehörigkeit, Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der 

gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, ggf. Funktion im Verein, ggf. 

Haushalts- und Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum Familienbeitrag.  

3. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein 

betrieben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese weitergeleitet, 

soweit die Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Verbände 

beantragen (z.B. Startpass, Spielerpass, Lizenz) und an solchen Veranstaltungen 

teilnehmen.  

 

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  

1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene 

Daten in Aushängen, in der Vereinszeitung oder Jubiläumsschriften und in Internetauftritten 

veröffentlicht und an die Presse weitergegeben.  

2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: 

Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, Ergebnisse, Alter oder 

Geburtsjahrgang.  

3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen 

oder Vereinsfeiern gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung 

der abgebildeten Personen.  

4. Auf der Internetseite des Vereins werden bei Bedarf die Daten der Mitglieder des 

Vorstands, der Funktionäre und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit Vorname, 

Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummern veröffentlicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein  

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach 

§ 26 BGB. Funktional ist die Aufgabe dem Schriftführer/Kassierer zugeordnet, soweit die 

Satzung oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt.  

Der Ressortleiter stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 

DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er 

ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 

 

 

 

§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen  

1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) insofern 

zur Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der 

dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu 

beachten.  

2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur 

herausgegeben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung 

von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen 

Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine 

solche Herausgabe.  

3. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung 

satzungsgemäßer oder gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer 

Mitgliederversammlung im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der 

Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift als 

Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. Das Mitglied, welches das Minderheitenbegehren 

initiiert, hat vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese Daten ausschließlich für diesen 

Zweck verwendet und nach der Verwendung vernichtet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6 Kommunikation per E-Mail  

1. Für die Kommunikation per E-Mail nutzen die Funktionäre ihre persönlichen Mail-

Adressen bzw. den Verteiler des Vorstands. 

2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen 

Kontakt per E-Mail untereinander stehen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet 

werden, sind die E-Mail-Adressen als „Blindkopie“ zu versenden.  

 

§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 

haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, 

Übungsleiterinnen und Übungsleiter), sind auf den vertraulichen Umgang mit 

personenbezogenen Daten zu verpflichten.  

 

 

 

§ 8 Datenschutzbeauftragter  

 

Da im Verein keine 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein keinen Datenschutzbeauftragten 

zu benennen. Die Auswahl und Benennung obliegt dem Vorstand nach § 26 BGB, sollte sich 

die Zahl auf 10 oder mehr Personen ändern. Der Vorstand hat dann sicherzustellen, dass die 

benannte Person über die erforderliche Fachkunde verfügt. Vorrangig ist ein interner 

Datenschutzbeauftragter zu benennen. Ist aus den Reihen der Mitgliedschaft keine Person 

bereit, diese Funktion im Rahmen eines Ehrenamtes zu übernehmen, hat der Vorstand nach 

§ 26 BGB einen externen Datenschutzbeauftragten auf der Basis eines Dienstvertrages zu 

beauftragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten  

 

1. Der Verein unterhält zentrale Auftritte. Die Einrichtung und Unterhaltung von Auftritten im 

Internet obliegt dem Webmaster und dem Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit. Änderungen 

dürfen ausschließlich durch den Ressortleiter Webmaster, Öffentlichkeitsarbeit, der 

Vorstandschaft und den Administrator vorgenommen werden.  

2. Der Webmaster ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang 

mit Online-Auftritten verantwortlich.  

3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung eigener 

Internetauftritte (z.B. Homepage, Facebook, Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung des 

Ressortleiters Öffentlichkeitsarbeit und des Webmasters. Für den Betrieb eines 

Internetauftritts haben die Abteilungen, Gruppen und Mannschaften Verantwortliche zu 

benennen, denen gegenüber der Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit weisungsbefugt ist. Bei 

Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und Missachtung von Weisungen des 

Ressortleiters Öffentlichkeitsarbeit, kann der Vorstand nach § 26 BGB die Genehmigung für 

den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen. Die Entscheidung des Vorstands nach § 26 

BGB ist unanfechtbar.  

 

 

§ 10 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung  

1. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen 

Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder-

weitergabe ist untersagt.  

2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen 

diese Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung 

vorgesehen sind, geahndet werden.  

 

§ 11 Inkrafttreten  

Diese Datenschutzordnung wurde durch die Jahreshauptversammlung des TTC 

Muggensturm am 30.06.20 beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des 

Vereins in Kraft.  


